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 Veröffentlicht am 06.09.1927

Norm

AngG §20 VII

Rechtssatz

Nach Versäumung der Kündigungsfrist kann nicht mehr auf Entlassungsgründe zurückgegri0en werden, es sei denn,

daß sie in oder bei der Kündigung ausdrücklich behauptet wurden.

Entscheidungstexte

1 Ob 825/27

Entscheidungstext OGH 06.09.1927 1 Ob 825/27

Veröff: SZ 9/159

Schlagworte

SW: Angestellte, Auflösung, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Ende, Beendigung, Entlassungsgrund, Verwirkung,

Geltendmachung
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